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(Auszug aus) 
Zusatzabkommen zum Abkommen zwischen den Parteien d es  

Nordatlantikvertrages über die Rechtstellung ihrer Truppen  
hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland  

stationierten ausländischen Truppen vom 3. August 1 959 
geändert durch 

Gesetz zu dem Abkommen vom 18. März 1993 
zur Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenst atut 

und zu weiteren Übereinkünften 
(BGBl. II 1994 S. 2594) 

 
 

Artikel 34 
 
 
    Artikel 34   ZA-NTS  73. EL (08/13)    
(1) Die Militärbehörden gewähren bei der Durchsetzung vollstreckbarer Titel in 

nichtstrafrechtlichen Verfahren deutscher Gerichte und Behörden alle in ih-
rer Macht liegende Unterstützung. 

 
(2) a) In einem nichtstrafrechtlichen Verfahren kann eine Haft gegen Mitglieder 

einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder gegen Angehörige von 
deutschen Behörden und Gerichten nur angeordnet werden, um eine 
Missachtung des Gerichts zu ahnden oder um die Erfüllung einer ge-
richtlichen oder behördlichen Entscheidung oder Anordnung zu gewähr-
leisten, die der Betreffende schuldhaft nicht befolgt hat oder nicht be-
folgt. Wegen einer Handlung oder Unterlassung in Ausübung des Diens-
tes darf eine Haft nicht angeordnet werden. Eine Bescheinigung der 
höchsten zuständigen Behörde des Entsendestaates, dass die Hand-
lung oder Unterlassung in Ausübung des Dienstes erfolgte, ist für deut-
sche Stellen verbindlich. In anderen Fällen berücksichtigen die zustän-
digen deutschen Stellen das Vorbringen der höchsten zuständigen Be-
hörde des Entsendestaates, dass zwingende Interessen einer Haft ent-
gegenstehen, in gebührender Weise. 

b) Eine Verhaftung nach diesem Absatz kann nur vorgenommen werden, 
nachdem die Militärbehörden, für die Ersetzung der betroffenen Person 
gesorgt haben, sofern sie dies für erforderlich halten. Die Militärbehör-
den ergreifen unverzüglich alle zu diesem Zweck erforderlichen zumut-
baren Maßnahmen und gewähren den für die Durchsetzung einer An-
ordnung oder Entscheidung im Einklang mit diesem Absatz verantwortli-
chen deutschen Behörden alle in ihrer Macht liegende Unterstützung. 

c) Ist eine Verhaftung innerhalb einer der Truppe oder dem zivilen Gefolge 
zur ausschließlichen Benutzung überlassenen Liegenschaft im Einklang 



Artikel 34 ZA-NTS 

2 73. EL (08/13) 

mit diesem Absatz vorzunehmen, so kann der Entsendestaat, nachdem 
er sich mit dem deutschen Gericht oder der deutschen Behörde über die 
Einzelheiten ins Benehmen gesetzt hat, diese Maßnahme durch seine 
eigene Polizei durchführen lassen. In diesem Fall wird die Verhaftung 
unverzüglich und, soweit die deutsche Seite dies wünscht, in Gegenwart 
von Vertretern des deutschen Gerichts oder der deutschen Behörde 
vorgenommen. 

 
(3) Bezüge, die einem Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges von 

seiner Regierung zustehen, unterliegen der Pfändung, dem Zahlungsverbot 
oder einer anderen Form der Zwangsvollstreckung auf Anordnung eines 
deutschen Gerichts oder einer deutschen Behörde, soweit das auf dem Ge-
biet des Entsendestaates anwendbare Recht der Zwangsvollstreckung ge-
stattet. Die Unterstützung nach Absatz (1) schließt auch Hinweise auf Voll-
streckungsmöglichkeiten in den bereits zur Auszahlung gelangten Sold ein. 

 
(4) Ist die Vollstreckung eines vollstreckbaren Titels in nichtstrafrechtlichen Ver-

fahren deutscher Gerichte und Behörden innerhalb der Anlage einer Truppe 
durchzuführen, so wird sie durch den deutschen Vollstreckungsbeamten im 
Beisein eines Beauftragten der Truppe vollzogen. 
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Artikel 44 
 
 
(1) Zur Beilegung von Streitigkeiten aus Verträgen, die von den deutschen Be-

hörden für Rechnung der Behörden einer Truppe oder eines zivilen Gefol-
ges geschlossen sind, arbeiten die genannten Behörden unabhängig davon, 
ob ein gerichtliches Verfahren anhängig wird oder nicht, ständig eng zu-
sammen. Dies gilt für Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen, aus dem Be-
triebsvertretungsrecht und aus Sozialversicherungsverhältnissen der zivilen 
Arbeitskräfte bei einer Truppe oder einem zivilen Gefolge sowie für Rechts-
streitigkeiten in Verfahren nach Artikel 62 Absatz (1) Buchstabe c) entspre-
chend. Einzelheiten für diese Zusammenarbeit werden in Verwaltungsab-
kommen festgelegt. 

 
(2) Soweit die in Absatz (1) erwähnten Verwaltungsabkommen sich auf gericht-

liche Verfahren gegen die Bundesrepublik beziehen, gehen sie von folgen-
den Grundsätzen aus: 

a) Die Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges werden unverzüg-
lich über die Klageerhebung unterrichtet und in allen wesentlichen Ab-
schnitten des Verfahrens konsultiert. 

b) Die Entscheidung darüber, ob ein Rechtsmittel eingelegt werden soll 
oder nicht, wird nur im Einvernehmen mit den Behörden der Truppe  
oder des zivilen Gefolges getroffen. Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, 
so legen die deutschen Behörden ein Rechtsmittel ein, wenn eine obers-
te Behörde der Truppe, gegebenenfalls eine oberste Behörde des zivi-
len Gefolges, ihr wesentliches Interesse daran bestätigt. Die Behörden 
der Truppe oder des zivilen Gefolges erheben gegen die Einlegung ei-
nes Rechtsmittels keine Einwendungen, wenn eine oberste Bundesbe-
hörde ihr wesentliches Interesse daran bestätigt. Soweit die Gründe der 
Bestätigung des Interesses nach Satz 2 oder 3 dem anderen Teil nicht 
bereits im Laufe der Verhandlungen über die Einlegung eines Rechts-
mittels bekannt geworden sind, werden sie auf Ersuchen bekannt gege-
ben. 

 
(3) Absatz (2) gilt entsprechend für gerichtliche Verfahren, die von der Bundes-

republik eingeleitet werden, mit der Maßgabe, dass die in Absatz (2) Buch-
stabe b) aufgeführten Grundsätze auch auf die Klageerhebung anzuwenden 
sind. 

 
(4) Unabhängig davon, ob ein gerichtliches Verfahren in den in Absatz (1) er-

wähnten Streitigkeiten anhängig wird oder nicht, beendigen die deutschen 
Behörden derartige Streitigkeiten nur im Einvernehmen mit den Behörden 
der Truppe oder des zivilen Gefolges. 

    Artikel 44   
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(5) a) Alle Verpflichtungen oder Rechte, die gegen oder für die Bundesrepublik 
durch vollstreckbare Titel in gerichtlichen Verfahren, die sich aus den in 
Absatz (1) erwähnten Streitigkeiten ergeben, festgestellt werden, gehen 
zu Lasten des betroffenen Entsendestaates oder kommen ihm zugute. 

b) Sofern die Truppe oder das zivile Gefolge gegen die Einreichung einer 
Klage oder gegen die Einlegung eines Rechtsmittels nur deshalb keine 
Einwendungen erhebt, weil eine oberste Bundesbehörde ihr wesentli-
ches Interesse daran bestätigt hat, und auf Grund der Klage oder des 
Rechtsmittels in dem gerichtlichen Verfahren Mehraufwendungen er-
wachsen, so wird von Fall zu Fall vereinbart, ob und inwieweit die in 
dem Verfahren festgestellten Verpflichtungen zu Lasten des Entsende-
staates oder der Bundesrepublik gehen. 

c) Kosten, die aus Anlass eines gerichtlichen Verfahrens entstehen und die 
nicht in den vom Gericht festgesetzten Kosten enthalten sind, werden 
von dem Entsendestaat übernommen, wenn vor ihrer Entstehung die 
Zustimmung der Truppe oder des zivilen Gefolges eingeholt worden ist. 

 
(6) a) Streitigkeiten aus Lieferungen oder sonstigen Leistungen, welche die 

Behörden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges im Bundesgebiet 
unmittelbar beschaffen, werden durch deutsche Gerichte oder ein unab-
hängiges Schiedsgericht beigelegt. Entscheiden die deutschen Gerichte, 
so ist die Klage gegen die Bundesrepublik zu richten, die den Rechts-
streit im Interesse des Entsendestaates in ihrem eigenen Namen führt. 
Die Absätze (2), (4) und (5) sind im Verhältnis zwischen der Bundesre-
publik und dem Entsendestaat entsprechend anzuwenden. 

b) Vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik und einem Entsendestaat 
gehen jedoch dem Buchstaben a) vor. 
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Artikel 56 
 
 
(1) a) Die für die zivilen Bediensteten bei der Bundeswehr maßgebenden 

arbeitsrechtlichen – einschließlich arbeitsschutzrechtlichen – Vorschrif-
ten, mit Ausnahme der Dienstordnungen, der Dienstvereinbarungen 
und der tariflichen Bestimmungen, gelten auch für die Beschäftigungs-
verhältnisse der zivilen Arbeitskräfte bei einer Truppe und einem zivi-
len Gefolge, soweit nicht in diesem Artikel und in dem auf diesen Arti-
kel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls etwas 
anderes bestimmt ist. 

b) Bewirbt sich jemand um Beschäftigung bei einer Behörde einer Truppe 
oder eines zivilen Gefolges, so obliegt es ausschließlich dem Bewer-
ber, sofern es von ihm verlangt wird, den Nachweis zu erbringen, dass 
er wegen einer strafbaren Handlung nicht verurteilt worden ist. Kann 
der Bewerber ein polizeiliches Führungszeugnis nicht erlangen, so stel-
len ihm die deutschen Behörden nach den Vorschriften des deutschen 
Rechts einen Auszug aus dem Strafregister aus, falls er eine Beschei-
nigung der Truppe oder des zivilen Gefolges darüber vorlegt, dass er 
sich um Beschäftigung beworben hat und sofern durch die Erteilung 
dieses Auszuges nicht wesentliche deutsche Interessen gefährdet 
werden. 

c) (gestrichen) 

d) Versetzungen aus dienstlichen Gründen innerhalb der Bundesrepublik 
bedürfen des schriftlichen Einverständnisses der zivilen Arbeitskräfte; 
diese Einverständniserklärung kann jederzeit abgegeben werden. 

e) (gestrichen) 

f) Die Tätigkeit der zivilen Arbeitskräfte bei einer Truppe und einem zivi-
len Gefolge gilt nicht als Tätigkeit im deutschen öffentlichen Dienst. 

    Artikel 56  
Unterzeichnungsprotokoll: Zu Artikel 56 Absatz (1) 
(1) Bei der Anwendung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften durch die Truppe und das 

zivile Gefolge gelten 

a) Artikel 53 Absätze (3) und (4) sowie der auf Artikel 53 Bezug nehmende Abschnitt 
des Unterzeichnungsprotokolls, Absätze (5) und (6), insbesondere für Fragen der 
Zusammenarbeit; 

b) der auf Artikel 53 Bezug nehmende Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Ab-
satz (4bis), insbesondere für Fragen der Unterstützung einschließlich des Zutritts zu 
den Liegenschaften und 

c) Artikel 53 A insbesondere für behördliche Entscheidungen. 
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(2) Soweit vom Bundesminister der Verteidigung bestimmte Stellen die Aufgabe der Gewer-
beaufsichtsämter im Bereich der Bundeswehr wahrnehmen, sind diese Stellen in Zu-
sammenarbeit mit den Behörden der Truppe und des zivilen Gefolges nach diesem Ab-
schnitt, Absatz (1) auch für die zivilen Arbeitskräfte bei einer Truppe und einem zivilen 
Gefolge zuständig. 

 
(3) Für Anlagen der Bundeswehr vorgesehene Ausnahmemöglichkeiten gelten auch für An-

lagen einer Truppe und eines zivilen Gefolges. 
 
(4) Für Anlagen, die vor dem Inkrafttreten des Abkommens vom 18. März 1993 zur Änderung 

dieses Abkommens errichtet worden sind, bleiben hinsichtlich der an sie zu stellenden 
Beschaffenheitsanforderungen die für sie bisher geltenden Vorschriften maßgeblich. Dies 
gilt nicht, wenn die Anlagen wesentlich geändert werden oder ihre Nutzung wesentlich 
geändert wird oder nach der Art des Betriebs vermeidbare Gefahren für Leben oder Ge-
sundheit Dritter, insbesondere der zivilen Arbeitskräfte, zu befürchten sind. 

 
(2) a) § 9 Absatz (1) Satz 2 des Kündigungsschutzgesetzes gilt mit der Maß-

gabe, dass der Antrag des Arbeitgebers auch darauf gestützt werden 
kann, dass der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses besonders 
schutzwürdige militärische Interessen entgegenstehen. Die oberste 
Dienstbehörde kann die besonders schutzwürdigen militärischen Inte-
ressen glaubhaft machen; in diesem Falle ist die Verhandlung vor dem 
erkennenden Gericht nicht öffentlich. Sofern die Offenlegung der 
Gründe die Gefahr eines schweren Schadens für die Sicherheit des 
Entsendestaates oder seiner Truppe verursachen könnte, kann die 
oberste Dienstbehörde der Truppe im Einvernehmen mit dem Chef 
des Bundeskanzleramts die Glaubhaftmachung durch eine förmliche 
Erklärung bewirken. 

b) Oberste Dienstbehörde im Sinne dieses Absatzes ist die in der Bun-
desrepublik Deutschland gelegene höchste, für die Beschäftigungs-
dienststelle des gekündigten Arbeitnehmers verwaltungsmäßig zustän-
dige Dienststelle. 

c) Dieser Absatz gilt nicht für die Mitglieder der Betriebsvertretungen. 
 
(3) Auf die bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge beschäftigten Arbeits-

kräfte finden die Vorschriften des deutschen Rechts über die Sozialversi-
cherung einschließlich der Unfallversicherung, über die Arbeitslosenversi-
cherung und über das Kindergeld Anwendung. Träger der Unfallversiche-
rung ist die Bundesrepublik. 

 
Unterzeichnungsprotokoll: Zu Artikel 56 Absatz (3) 
Unfallverhütungsvorschriften des deutschen Rechts sind nur zu berücksichtigen, solange eine 
Truppe und ein ziviles Gefolge keine entsprechenden Unfallverhütungsanweisungen erteilt 
hat. Beim Erlass von Unfallverhütungsanweisungen und bei sonstigen Fragen der Unfallver-
hütung lässt sich die Truppe und das zivile Gefolge durch die zuständigen deutschen Stellen 
beraten. Stellen diese Behörden fest, dass Unfallverhütungsanweisungen als nicht ausrei-
chend erscheinen, so finden Konsultationen entsprechend Artikel 53 Absatz (1) Satz 3 statt. 
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(4) Die bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge beschäftigten deutschen 
zivilen Arbeitskräfte werden nur zu Diensten nichtsoldatischer Art, ein-
schließlich ziviler Wachdienste, verwendet. 

 
(5) Den deutschen Behörden obliegt es, im Einvernehmen mit den Behörden 

einer Truppe oder eines zivilen Gefolges 

a) die als Grundlage für die einzelnen Arbeitsverträge dienenden Arbeits-
bedingungen, einschließlich der Löhne, der Gehälter und der Einrei-
hung der einzelnen Tätigkeitsarten in Lohn- und Gehaltsgruppen, fest-
zusetzen und Tarifverträge abzuschließen und 

b) das Entlohnungsverfahren zu regeln. 
 
Unterzeichnungsprotokoll: Zu Artikel 56 Absatz (5) 
Die Zuständigkeit der deutschen Behörden für die Regelung des Entlohnungsverfahrens steht 
dem Abschluss von Vereinbarungen zwischen diesen und den Behörden einer Truppe oder 
eines zivilen Gefolges nicht entgegen, wonach die Berechnung und Zahlung der Vergütung 
der zivilen Arbeitskräfte durch andere Stellen als deutsche Behörden erfolgt. 

 
(6) Die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges haben gegenüber 

den Arbeitskräften, einschließlich der Mitglieder der zivilen Dienstgruppen, 
die Befugnis zur Einstellung, Zuweisung des Arbeitsplatzes, Ausbildung, 
Versetzung, Kündigung und Entgegennahme von Kündigungen. 

 
(7) Die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges bestimmen die Zahl 

und Art der benötigten Arbeitsplätze gemäß der Einreihung der Tätigkeits-
arten im Sinne des Absatzes (5) Buchstabe a). Der einzelne Arbeitnehmer 
wird durch die Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges in die ent-
sprechende Lohn- oder Gehaltsgruppe eingestuft. 

 
(8) Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis und aus dem Sozialversiche-

rungsverhältnis unterliegen der deutschen Gerichtsbarkeit. Klagen gegen 
den Arbeitgeber sind gegen die Bundesrepublik zu richten. Klagen für den 
Arbeitgeber werden von der Bundesrepublik erhoben. 

 
(9) Die für die zivilen Bediensteten bei der Bundeswehr maßgebenden Vor-

schriften des deutschen Rechts über die Personalvertretung gelten für die 
Betriebsvertretung der zivilen Arbeitskräfte bei einer Truppe und einem zi-
vilen Gefolge, soweit in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Ab-
schnitt des Unterzeichnungsprotokolls nicht etwas anderes bestimmt ist. 

 
Unterzeichnungsprotokoll: Zu Artikel 56 Absatz (9) 
(1) Dienststellen im Sinne des Bundespersonalvertretungsgesetzes vom 15. März 1974 

(Bundesgesetzblatt 1974 Teil I S. 693) mit späteren Änderungen bis einschließlich der 
Änderung vom 16. Januar 1991 (Gesetz über die Beteiligung der Soldaten und der Zivil-
dienstleistenden – BG – vom 16. Januar 1991, Bundesgesetzblatt 1991 Teil I S. 47) – im 
folgenden als das "Gesetz" bezeichnet – sind die einzelnen Verwaltungsstellen und Be-
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triebe einer Truppe und eines zivilen Gefolges in der Bundesrepublik nach näherer Be-
stimmung durch die betreffende Truppe. Werden Entscheidungen oberhalb der Ebene 
der obersten Dienstbehörde getroffen, so sorgt die Truppe dafür, dass die Betriebsvertre-
tung ohne Verzögerung unterrichtet wird. 

 
(2) Für Dienstreisen der Mitglieder der Betriebsvertretungen werden Reisekosten nach den 

tariflichen Bestimmungen für Reisekosten der zivilen Angestellten der Truppe, mindes-
tens nach der zweithöchsten Stufe gezahlt. 

 
(3) Der Dienststellenleiter kann sich bei Besprechungen mit der Betriebsvertretung durch 

eine Person vertreten lassen, die in der Leitung der Dienststelle verantwortlich tätig und 
zur Verhandlung mit der Betriebsvertretung in dem gleichen Umfange wie der Dienststel-
lenleiter bevollmächtigt ist. 

 
(4) Von der Anwendung der Vorschriften des Gesetzes über die Wählbarkeit zu einer Be-

triebsvertretung, die die Dauer der Zugehörigkeit zu Dienststellen betreffen, kann Ab-
stand genommen werden, soweit zwischen der Mehrheit der Arbeitnehmer und dem Ar-
beitgeber hierüber eine Verständigung herbeigeführt wird. 

 
(5) Der Dienststellenleiter ist nicht verpflichtet, Mitgliedern der Betriebsvertretung, dem Aus-

schuss nach § 93 des Gesetzes und der Einigungsstelle Unterlagen vorzulegen, soweit 
diese aus Gründen der Sicherheit Verschlusssachen darstellen; das gleiche gilt für Aus-
künfte daraus. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben kann die Betriebsvertretung, soweit er-
forderlich, Zugang zu Sicherheitsbereichen haben. Soweit die Vorschriften der obersten 
Dienstbehörde der Truppe über die militärische Sicherheit einem solchen Zugang entge-
genstehen oder ihn einschränken, erfolgt der Zugang unter den gleichen Bedingungen, 
unter denen auch zivilen Arbeitskräften der Zugang erlaubt ist. 

 
(6) a) (i) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht kann, soweit im Einzelfall be-

sonders schutzwürdige militärische Interessen entgegenstehen, in seinem Um-
fang beschränkt werden. Die oberste Dienstbehörde hat die Gründe für die Be-
schränkung des Mitbestimmungsrechts schriftlich darzulegen und den Umfang der 
Beschränkung zu bezeichnen. Sofern die Offenlegung der Gründe die Gefahr ei-
nes schweren Schadens für die Sicherheit des Entsendestaates oder seiner 
Truppe verursachen könnte, kann die oberste Dienstbehörde den Nachweis durch 
eine förmliche Erklärung bewirken, die durch den Präsidenten des Bundesarbeits-
gerichts zu bestätigen ist. 

(ii) In Fällen, in denen die Liegenschaften an die Bundesregierung zurückgegeben 
werden, verhindert die Anwendung des Mitbestimmungsrechts nicht die Rückga-
be dieser Liegenschaften zu dem vorgesehenen Zeitpunkt, der den zuständigen 
deutschen Behörden von der Truppe mitgeteilt wurde. In diesen Fällen schließen 
die zuständigen deutschen Behörden besondere Vereinbarungen, um die Liegen-
schaften zu übernehmen, selbst wenn sie nicht völlig geräumt worden sind. 
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(iii) aa) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht in bezug auf die Errich-
tung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf 
ihre Rechtsform findet nur auf Sozialeinrichtungen Anwendung, die aus-
schließlich für die zivilen Arbeitskräfte unterhalten werden. 

bb) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht in Bezug auf die Gestal-
tung der Arbeitsplätze findet keine Anwendung, wenn sowohl Mitglieder der 
Truppe oder des zivilen Gefolges als auch zivile Arbeitskräfte in dieselbe Ein-
richtung oder dasselbe Programm einbezogen sind und die Zahl der betroffe-
nen zivilen Arbeitskräfte nicht überwiegt. 

(iv) Soweit der Inhalt von Personalfragebogen für Angestellte und Arbeiter Fragen der 
militärischen Sicherheit betrifft, findet anstelle der im Gesetz vorgesehenen Mit-
bestimmung das Mitwirkungsverfahren Anwendung. 

(v) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht bei Zuweisung entsprechend 
§ 123 a des Beamtenrechtsrahmengesetzes findet keine Anwendung. 

(vi) Angelegenheiten, soweit sie durch Gesetz oder Tarifvertrag geregelt sind oder üb-
licherweise gemäß Artikel 56 Absatz (5) Buchstabe a) geregelt werden, unterlie-
gen nicht der Mitbestimmung. 

(vii) Die Mitbestimmung findet keine Anwendung in bezug auf § 75 Absatz (1) Num-
mern 1 und 2, § 75 Absatz (3) Nummer 13 sowie § 76 Absatz (2) Nummern 5 
und 7 des Gesetzes. Dieser Ausschluss wird unmittelbar nach dem 31. Dezember 
1994 überprüft werden. 

b) In Fällen, in denen die Mitbestimmungsrechte aufgrund des Buchstabens a) keine 
Anwendung finden, gilt das Mitwirkungsverfahren. 

c) Die im Mitbestimmungsverfahren vorgesehene Einigungsstelle besteht je aus einem 
von der obersten Dienstbehörde und von der bei ihr bestehenden zuständigen Be-
triebsvertretung bestellten Beisitzer sowie aus einem unparteiischen Vorsitzenden, auf 
dessen Person sich beide Teile einigen. Kommt eine Einigung über die Person des 
Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt ihn, soweit nicht einvernehmlich der Präsident 
des Bundesverwaltungsgerichts oder der Generalsekretär der Westeuropäischen Uni-
on um die Bestellung ersucht wird, der Generalsekretär der Nordatlantikvertrags-
organisation. Die oberste Dienstbehörde kann verlangen, dass die Mitglieder der Eini-
gungsstelle zum Umgang mit Verschlusssachen ermächtigt sind. Auf Ersuchen der be-
treffenden Truppe oder Betriebsvertretung können ständige oder Ad-hoc-Einigungs-
stellen eingesetzt werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen. 

d) Die Einigungsstelle entscheidet durch Beschluss. Sie kann den Anträgen der Beteilig-
ten auch teilweise entsprechen. Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit gefasst. Be-
schlüsse der Einigungsstelle erfolgen im Rahmen der Rechtsvorschriften einschließ-
lich der Haushaltsgesetze und -vorschriften des Entsendestaates, die für die oberste 
Dienstbehörde der Truppe bindend sind. 

 
(7) Der Dienststellenleiter legt der Betriebsvertretung Verwaltungsanordnungen vor, deren 

Erlass zur Mitwirkung gemäß § 78 des Gesetzes vor, außer in den Fällen, in denen § 72 
Absatz (6) in Verbindung mit § 69 Satz 5 des Gesetzes Anwendung findet. 
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(8) (gestrichen) 
 
(9) Soweit das Gesetz gerichtliche Entscheidungen vorsieht, entscheiden die deutschen Ge-

richte für Arbeitssachen in dem nach deutschem Recht vorgesehenen Verfahren (Be-
schlussverfahren), und die Bundesrepublik beteiligt sich im Namen einer Truppe oder ei-
nes zivilen Gefolges auf deren Antrag am Verfahren. 

 
(10) Auf Ersuchen einer Truppe oder eines zivilen Gefolges beantragt die von der Bundesre-

publik bestimmte Stelle die Strafverfolgung wegen Verletzung der Schweigepflicht nach 
Maßgabe des § 203 Absatz (2) Nummer 3 und des § 353 b Absatz (1) Nummer 3 des 
Strafgesetzbuches. 

 
(10) Soweit die deutschen Behörden Verwaltungsarbeiten ausführen, die mit 

der Beschäftigung von Arbeitskräften bei einer Truppe und einem zivilen 
Gefolge und mit deren Entlohnung zusammenhängen, vergütet die Truppe 
die tatsächlichen Kosten dieser Verwaltungsarbeit. Das Verfahren hierfür 
wird durch Einzelvereinbarung zwischen den deutschen Behörden und den 
Behörden jeder Truppe geregelt. Bei der Durchführung der Verwaltungsar-
beiten werden im Benehmen mit den zuständigen Behörden der Truppe 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit beachtet. 

 
 


